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– Meiner Familie –



Vorwort

Dieses Buch ist in dem Bem�hen entstanden, m�glichst rasch nach dem Er-
scheinen des Entwurfs der Europ�ischen Richtlinie und in akzeptabler Zeit nach
Ver�ffentlichung und vor Inkrafttreten des deutschen Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes, eine Auseinandersetzung mit der Materie anzubieten.

Zudem wird versucht, die umfangreichen Materialien und Quellen f�r die An-
wendung des deutschen Gesetzes zu erfassen, zu verk�rzen und in einem Buch
wiederzugeben. Es handelt sich dabei um das Gesetz (mit �nderungskennung),
dessen Begr�ndung und seine �nderungsbegr�ndung sowie das Relevante
(nach Verst�ndnis des Verfassers) des in Bezug genommenen Soft Law. Das Ge-
setz verweist dazu in seiner Anlage auf etwa 300 Seiten sowie in seiner Begr�n-
dung zu § 3 Abs. 1 auf weitere 1.100 Seiten.

Eingeflossen sind zudem die FAQ des Bundesministeriums f�r Arbeit und So-
ziales (BMAS) in der Fassung von November 2021 (auch wenn diese sich im
Hintergrund zu ver�ndern scheinen).

Die sich so ergebenden vielen Zitate aus anwendungsrelevanten Quellen sind,
der �bersichtlichkeit wegen, mit einem Balken am Rand gekennzeichnet.

Explizit soll hier auf die sehr guten und sehr n�tzlichen bisher erschienenen
Handb�cher zum Umgang mit Menschenrechten und Umweltrisiken von Gra-
bosch (Das Neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Nomos Verlag) sowie
Hembach (Praxisleitfaden Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Compliance
Berater Schriftenreihe, dfv – Deutscher Fachverlag) und – f�r eher wirtschafts-
wissenschaftliche Auseinandersetzungen – von Zeisel (Lieferkettengesetz,
Springer Gabler) hingewiesen werden. Davon wurde einiges hier eingearbeitet
– die genannten Werke enthalten aber nat�rlich noch viele weitere n�tzliche De-
tails. Ber�cksichtigt sind zudem gut 100 Artikel der juristischen Literatur, die
bis Abschluss des Manuskripts am Tage der Vorstellung des EU-Richtlinienen-
twurfes (23.2.2022) erschienen sind. Bei der betreffenden Literatur hat sich der
Verfasser auf solche konzentriert, die mit Nachhaltigkeit im Allgemeinen bzw.
dem Gesetzesvorhaben im Besonderen zu tun haben (nat�rlich g�be es zu vielen
Themen und Schnittstellen des Gesetzes noch mehr).

Hintergrundbedingt wird im Moment noch kein starker Fokus auf die Auswir-
kungen des Gesetzes f�r die Finanzindustrie (obwohl die Konsequenzen f�r die
diesbez�glichen Dienstleistungen nach dem Gesetz und seiner Begr�ndung
sehr weitgehend sind, da insbesondere auch die Lieferkette in diesem Bereich
sehr lang erscheint) gelegt. Zudem sind das Arbeitsrecht und Betriebsverfas-
sungsrecht sowie der Datenschutz noch nicht aufgebohrt. Und: Das Verst�ndnis
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zur Vorbereitung und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen steht noch
mehr im Vordergrund als die Befassung mit Konsequenzen bei Verst�ßen (Haf-
tung, beh�rdliche Maßnahmen, Bußgelder, vergaberechtliche Ausschl�sse
etc.).

Dieses Buch stellt damit eine Momentbetrachtung aktueller Erkenntnisse dar
und verzichtet bewusst auf eine detaillierte Wiedergabe der Historie der EU-
Richtlinie, der Historie des deutschen Gesetzes und der vielf�ltigen Gesetze,
Gesetzesvorhaben und Diskussionen dazu in anderen L�ndern. Dies ist andern-
orts bereits sehr gut aufgearbeitet und darauf wird verwiesen.

F�r eine n�chste Auflage w�rde es sich vielleicht anbieten, die hier zu kurz ge-
kommenen Passagen zu erg�nzen und den Umfang des Buches im �brigen
durch Weglassen der Begr�ndung und �nderungsbegr�ndung zu reduzieren.

Der Autor freut sich jedenfalls �ber Feedback, konstruktive Kritik, positive An-
regungen und gut gemeinte Tipps unter m.rothermel@taylorwessing.com.

Expliziter Dank gilt meinem Partner Sebastian R�nz, LL.M. (Toronto), f�r die
Inspiration und den kritischen Diskurs sowie Input, insbesondere zum Thema
Gap-Analyse, Risikoanalyse und Toolbox.

M�nchen, im M�rz 2022 Martin Rothermel

Vorwort
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Teil A.

Ziele, Historische Entwicklung und vergleichbare
Initiativen in der EU und anderen L�ndern

1Vielfach �berraschend hat der deutsche Gesetzgeber in einer von Wahlkampf
und anderen Krisen gepr�gten Zeit am 11.6.2021 beschlossen, das Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz zu erlassen. So kam es am 16.7.2021 zu dessen Ausfer-
tigung und am 22.7.2021 zu dessen Ver�ffentlichung. Neben den vorgenannten
politischen „Herausforderungen“ in der genannten Zeit stand starker Lobbyis-
mus mit massiven finanziellen Bef�rchtungen dem von Nachhaltigkeitsbestre-
bungen gepr�gte Gesetz im Weg. Die Historie (dazu sogleich) ist also interes-
sant und das Ergebnis durchaus �berraschend. Die Bestrebungen einer
�hnlichen „EU-Gesetzgebung“ waren ebenfalls schon l�nger vorhanden und
haben tats�chlich am 23.2.2022 zum Entwurf einer EU-Richtlinie gef�hrt (dazu
sogleich), welche sich mehr oder weniger stark an das deutsche Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz anlehnt, aber nat�rlich an einigen Stellen dar�ber hi-
nausgeht (siehe unten fiRn. 26ff.). Zwar gibt es auch in anderen L�ndern parti-
ell �hnliche �berlegungen oder gar Regelungen (siehe unten fiRn. 24); das
deutsche Gesetz d�rfte aber im Moment die Tabellenf�hrung im internationalen
Nachhaltigkeitsgesetzgebungsranking verdienen. Die mit dem Gesetz verfolg-
ten Ziele sind tadellos. Dem Gesetz selbst fehlt vielleicht „der letzte Schliff“,
d.h. eine stringente Interpretation f�llt aufgrund einiger Redundanzen, Defini-
tionsm�ngel und unklarer Begrifflichkeiten schwerer als n�tig. Die Entschei-
dung des Gesetzgebers, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken in
den Begriffsbestimmungen zu verk�rzen sowie gleichzeitig mit Verweis auf
�bereinkommen in der Anlage zu adressieren, macht die Gesetzesanwendung
nicht leichter und erh�ht nat�rlich typische Ungenauigkeiten an den Schnittstel-
len. Die in der Anlage genannten �bereinkommen summieren sich zudem auf
etwa 300 Seiten und sind nicht ohne Weiteres selbsterkl�rend sowie auf Bezie-
hungen von Privatrechtssubjekten untereinander auch nicht ohne Weiteres an-
wendbar. Es mag zudem vielleicht eine Hilfestellung sein, dass in der Begr�n-
dung zu § 3 Abs. 1 auf eine Reihe von Leitprinzipien, dem nationalen
Aktionsplan sowie UN-OHCHR- und OECD-Leitf�den verwiesen wird; diese
aber umfassen weitere 1.100 Seiten und machen es dem Gesetzesanwender
nicht unbedingt einfacher, die Intention, Interpretation und Umsetzung des Ge-
setzes in den Griff zu bekommen. Es muss zun�chst aus den vorgenannten Soft-
Law-Werken das Relevante destilliert werden und dann ist immer noch fraglich,
inwieweit „Relevantes“ �berhaupt „Verbindlichkeit“ haben kann oder soll.
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I. Gesteigerte Verantwortung

2 Aus der letztlich zur Annahme des Gesetzes im Bundestag am 11.6.2021 f�h-
renden Beschlussempfehlung des Ausschusses f�r Arbeit und Soziales vom
9.6.2021 (BT-Drs. 19/3050) unter A und B ergibt sich:

„Die zunehmende Integration deutscher Unternehmen in globale Beschaf-
fungs- und Absatzm�rkte bietet Chancen und Herausforderungen: neue
M�rkte und Produktionsst�tten werden erschlossen und so Arbeitspl�tze und
Wohlstand geschaffen. Gleichzeitig k�nnen aber auch Risiken durch Intrans-
parenz und die oft mangelhafte Durchsetzung von international anerkannten
Menschenrechten in den Lieferketten von Unternehmen in der globalen
Wirtschaft entstehen. Um ihrer Verantwortung zum Schutz der Menschen-
rechte gerecht zu werden, setzt die Bundesregierung die Leitprinzipien f�r
Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen mit dem Natio-
nalen Aktionsplan f�r Wirtschaft und Menschenrechte von 2016 (Natio-
naler Aktionsplan) in der Bundesrepublik Deutschland um. Dort ist die Er-
wartung an Unternehmen formuliert, mit Bezug auf ihre Gr�ße,
Branche und Position in der Lieferkette in angemessener Weise die men-
schenrechtlichen Risiken in ihren Liefer- und Wertsch�pfungsketten zu
ermitteln, ihnen zu begegnen, dar�ber zu berichten und Beschwerdever-
fahren zu erm�glichen. Der Nationale Aktionsplan ist ein wichtiger erster
Schritt. Zentral f�r seine erfolgreiche Umsetzung sind ein einheitliches Ver-
st�ndnis von Inhalt und Umfang der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten
und deren breite Verankerung in unternehmensinternen Prozessen. Die Er-
gebnisse der im Rahmen des Nationalen Aktionsplans durchgef�hrten repr�-
sentativen Untersuchungen vom Juli 2020 haben gezeigt, dass lediglich zwi-
schen 13 und 17% der befragten Unternehmen die Anforderungen des
Nationalen Aktionsplans erf�llen. Um eine ausreichende Einhaltung zu ge-
w�hrleisten, bedarf es daher eines rechtlich verbindlichen und international
anschlussf�higen Sorgfaltsstandards. Durch das angestrebte Gesetz werden
in der Bundesrepublik Deutschland ans�ssige Unternehmen ab einer be-
stimmten Gr�ße verpflichtet, ihrer Verantwortung in der Lieferkette in
Bezug auf die Achtung international anerkannter Menschenrechte durch die
Implementierung der Kernelemente der menschenrechtlichen Sorgfalts-
pflicht besser nachzukommen, heißt es in dem Gesetzentwurf. Dadurch
sollen zum einen die Rechte der von Unternehmensaktivit�ten betroffenen
Menschen in den Lieferketten gest�rkt, zum anderen den legitimen Inte-
ressen der Unternehmen an Rechtssicherheit und fairen Wettbewerbsbe-
dingungen Rechnung getragen werden. Der vorliegende Entwurf eines
Sorgfaltspflichtengesetzes dient der Verbesserung der internationalen Men-
schenrechtslage, indem er Anforderungen an ein verantwortliches Ma-
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nagement von Lieferketten f�r bestimmte Unternehmen festlegt. Unter-
nehmen erhalten einen klaren, verh�ltnism�ßigen und zumutbaren ge-
setzlichen Rahmen zur Erf�llung der menschenrechtlichen Sorgfalts-
pflichten. Die Anforderungen sind international anschlussf�hig und
orientieren sich am Sorgfaltsstandard („Due Diligence Standard“) der VN-
Leitprinzipien, auf dem der Nationale Aktionsplan basiert. Der Entwurf ent-
h�lt beh�rdliche Durchsetzungsmechanismen. Die f�r die Kontrolle und
Durchsetzung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten zust�ndige Beh�rde
wird benannt und mit Eingriffsbefugnissen ausgestattet. Das Gesetz begr�n-
det eine Bem�henspflicht, aber weder eine Erfolgspflicht noch eine Ga-
rantiehaftung.1 Das Sorgfaltspflichtengesetz soll an eine k�nftige europ�i-
sche Regelung angepasst werden mit dem Ziel, Wettbewerbsnachteile f�r
deutsche Unternehmen zu verhindern.“

3Es geht also um (gesteigerte) Verantwortung; diese ergibt sich gegen�ber der
Beh�rde (diese verfolgt einen risikobasierten Ansatz bzw. eine risikobasierte
Kontrolle im Unterabschnitt 2 und § 19 Abs. 2, ohne den Begriff zu definieren2)
und weniger in Form einer zivilrechtlichen Haftung aus dem Gesetz (§ 3 Abs. 3
LkSG), aber vielleicht dennoch aus anderen Regeln. In angemessener Weise
m�ssen Risiken (wie eben) ermittelt, ihnen begegnet, dar�ber berichtet und dazu
ein Beschwerdeverfahren erm�glicht werden. Das Gesetz fokussiert sp�testens
seit der �nderungsfassung die Begriffe „vorbeugen, minimieren, beenden“
(§ 3 Abs. 1) bzw. „erkennen, minimieren, verhindern, beenden“ (§ 4 Abs. 2)
bzw. „verhindern, beenden, minimieren“ (§ 7 Abs. 1 und § 9 Abs. 3 Nr. 3) bzw.
„verhindern oder minimieren“ (§ 6 Abs. 3 Nr. 2) bzw. „beenden oder mini-
mieren“ (§ 7 Abs. 2) bzw. „vorbeugen und vermeiden“ (§ 9 Abs. 3 Nr. 2) oder
nur „minimieren“ (§ 7 Abs. 2 Nr. 3). Zuvor im NAP (siehe dazufiRn. 16) sprach
man von „ermitteln, verh�ten, mindern“. Dies ging wohl zur�ck auf die UN-
Leitprinzipen, wo es hieß „identify, avoid, prevent, mitigate“; es entsteht etwas
der Eindruck, die Begriffe sind vielf�ltig und nicht stingent und die �bersetzun-
gen und die (inter-)nationalen Begrifflichkeiten machen es nicht leichter (siehe
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1 Allerdings k�nnen eben solche Bem�henspflichten auch verletzt sein, wenn keine Verlet-
zung einer menschenrechtlichen umweltbezogenen Risiken verwirklicht sind und zudem
sind durchaus auch Erfolgspflichten zu erkennen.

2 Der Begriff findet sich f�nfmal im Gesetz: in der �berschrift zu Unterabschnitt 2 „Risikoba-
sierte Kontrolle“, in § 14 Abs. 2, § 19 Abs. 2 und bei der Pr�vention in § 6 Abs. 3 Nr. 4 und
Abs. 4 Nr. 4. Der Begriff findet sich weitere sechsmal in der Begr�ndung und zwar
interessanterweise auch im Rahmen der Angemessenheit bei der �nderungsbegr�ndung zu
§ 3 Abs. 1 Satz 1. Er wird zwar nicht definiert, aber in dem OECD-Leitfaden f�r die Erf�l-
lung der Sorgfaltspflicht f�r verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln von 2018
findet sich eine Gleichsetzung: „Due Diligence ist proportional zum Risiko (risikobasiert)“;
dort in Abschnitt I, „Merkmale von Due Diligence“, S. 17 der deutschen Fassung.



dazu auch nun das Proposal zur EU-Richtline vom 23.2.2022,3 wo von „identify,
prevent, mitigate, minimise“ oder auch „neutralise, bringing to an end“ die
Rede ist) – ein wenig „lost in translation“ steht zu bef�rchten. In Bezug genom-
men werden zudem noch in der Begr�ndung zu § 3 Abs. 1 des Gesetzes zw�lf
Soft-Law-Quellen (UN-Leitprinzipien, Nationaler Aktionsplan, OECD Leits�t-
ze) mit 1.071 Seiten, die wieder eine Vielzahl von Begriffen enthalten. Beson-
ders interessant d�rfte dabei der OECD-Leitfaden f�r die Erf�llung der Sorg-
faltspflicht f�r verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln von 2018 sein
(in der Begr�ndung zu § 3 Abs. 1 des Gesetzes wohl aus Versehen mit „2012“ be-
zeichnet).4 Dort finden sich die Dreikl�nge „voraussehen, vermeiden, min-
dern“ oder „ermitteln, vermeiden, mindern“, oder auch „beseitigen, vermei-
den, mindern“ und zuvor der Zweiklang „bestimmen und bewerten“ sowie
generell „voraussehen, bestimmen, bewerten, beseitigen, vermeiden, min-
dern, nachverfolgen, kommunizieren“.5

4 Die Begriffe erscheinen unn�tig vielf�ltig. Sie gehen gleichwohl in die Rich-
tung des Compliance-Dreiklangs des Gesellschaftsrechts: „aufkl�ren, abstel-
len, ahnden“.6 �hnliches gilt auch in der Produkt-Compliance mit Begriffen
wie „prevent, detect, respond, improve“.7 Dies alles f�hrt zu weiterer Konkre-
tisierung der Legalit�tspflicht bzw. Legalit�tskontrollpflicht und damit zu
den g�ngigen Compliance Normen, Fragen und Entwicklungen in §§ 76
Abs. 1, 93 Abs. 1 Satz 1 AktG sowie §§ 130 Abs. 1, 9 Abs. 1, 30 Abs. 1 OWiG
und dem Trennungsprinzip, dem Verbandssanktionengesetz (VerSanG8),
den aktuellen Entwicklungen in Kartellbußgeldern (§§ 81aff. GWB9) und
oder steigenden Bedeutung des GwG sowie der Datenschutz-GVO u.a.
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3 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate
Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937, Brussels, 23.2.2022;
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-dili
gence-and-annex_en.

4 http://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm;
in 13 Sprachen.

5 OECD-Leitfaden f�r die Erf�llung der Sorgfaltspflicht f�r verantwortungsvolles unterneh-
merisches Handeln von 2018, S. 15, 16, 22 ff. der deutschen Fassung.

6 Wagner/Rutloff/Wagner/Hahn, Der Entwurf des „Sorgfaltspflichtengesetzes“, Neue Compli-
ance-Herausforderungen f�r Unternehmen in der Lieferkette, CB 2021, 89 ff. (92) m. w.N.

7 Reusch, Produkt-Compliance – Entwicklungen und Ausblick, CB 2021, 144 ff. (144)
m. w.N.

8 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur St�rkung der Integrit�t in
der Wirtschaft, BR-Drs. 440/20.

9 GWB-Digitalisierungsgesetz vom 18.1.2021; BGBl. I Nr. 1, 18.1.2021.



5Im Vergleich zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bestanden bis-
her im Themenkomplex noch eher unkonkrete Pflichten wie z.B. in § 130
OWiG:

„(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vors�tzlich oder
fahrl�ssig die Aufsichtsmaßnahmen unterl�ßt, die erforderlich sind, um in
dem Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu ver-
hindern, die den Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geld-
buße bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhand-
lung begangen wird, die durch geh�rige Aufsicht verhindert oder wesentlich
erschwert worden w�re. Zu den erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen geh�-
ren auch die Bestellung, sorgf�ltige Auswahl und �berwachung von Auf-
sichtspersonen.“

6Gleiches gilt f�r das AktG bspw. in §§ 76 Abs. 1 (�hnlich in § 43 GmbHG) und
93 Abs. 1 S. 1: (1):

„Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten“

und

„Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Gesch�ftsf�hrung die Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften Gesch�ftsleiters anzuwenden.“

7Dabei gilt auch ein Ermessenspielraum (Business Judgment Rule bzw. Busi-
ness Judgement Rule).10

8Die Legalit�tspflichten und Legalit�tskontrollpflichten konkretisieren sich
durch Gesetze wie das LkSG aber nun wohl weiter. Man spricht bisweilen von
einem Paradigmenwechsel.

II. Compliance und Paradigmenwechsel

9Compliance hat, das ist nicht neu, in den letzten Jahren stark an Bedeutung
gewonnen.11 Sehr interessant ist eine aktuelle Studie,12 wonach vor allem das
Verbandssanktionengesetz und das Hinweisgeberschutzgesetz bereits Wir-
kungen zeigen, obwohl noch nicht erlassen. Beides wird durch das Lieferketten-
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10 „Judgment“ wohl amerikanisches Englisch und „Judgement“ wohl britisches Englisch.
11 Siehe bspw. die interessanten Fakten zu Compliance in deutschen Unternehmen bei Scho-

ckenhoff/Roßkopf/Arnold, Konzern-Compliance im Lichte neuer Sanktionsgesetze, GWB,
GwG, Datenschutz-GVO, Verbandssanktionengesetz, AG 2021, 66 (66).

12 Deloitte, The Future of Compliance 2021, Herausforderungen und Trends, https://www2.
deloitte.com/de/de/pages/audit/articles/future-of-compliance.html?gclid=EAIaIQobChMI
4uaOyqGv9gIVAgOLCh0wgwELEAAYASAAEgLCJPD_BwE.



sorgfaltspflichtengesetz noch verst�rkt (und zwar auch bei Unternehmen mit
weniger als 3.000 oder 1.000 Mitarbeitern), wie auch die Studie zeigt.

10 Compliance meint die Beachtung s�mtlicher einschl�giger Regeln und Gesetze
durch ein Unternehmen; daf�r braucht es regelm�ßig bestimmte Abl�ufe, Sys-
teme und Organisationsstrukturen in Form vonSchulungen und Kommunikation,
Kontrollen sowie Dokumentations- und Aktualisierungsprozesse, damit Risiken
fr�hzeitig erkannt werden k�nnen und diesen sodann entgegenzuwirken ist. Sol-
che Compliance-Management-Systeme (CMS) behandeln auch Fragen der
gesellschaftlichen Verantwortung eines Unternehmens, sog. CSR (Corporate
Social Responsibility).13 Diskutiert wird, ob ein CMS zwingend erforderlich
ist,14 sich aus der Legalit�tspflicht ergebe15 oder vielleicht „nur“ das Bußgeld
reduziert.16 Er�rtert wird, ob die Legalit�tspflicht der Gesch�ftsleiter der Kon-
zernobergesellschaft konzernweit uneingeschr�nkt in jeder Tiefe gilt, insbeson-
dere vor dem Hintergrund des kapitalgesellschaftsrechtlichen Trennungsprin-
zips, welches sich nun wohl im Bußgeldrecht etwas aufgeweicht wiederfindet.17

Diskutiert wird dies auch bei der Haftung (siehe dazu § 3 Abs. 3).

11 Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sieht nun jedenfalls f�r seine Themen
ein spezifisches CMS vor. Das wirft die Frage auf, ob das nun aus Unterneh-
mensleitungssicht die Dinge vereinfacht oder erschwert, ob es also aus dem
Compliance-Blickwinkel positiv oder negativ zu werten ist. Denn rechtlich
strikt gebundene Organentscheidungen unterfallen im Haftungsprozess der vol-
len gerichtlichen �berpr�fbarkeit (Legalit�tspflicht).18 Bei ungebundenen
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13 Siehe dazu aus praktischer und internationaler Sicht f�r Manager und die Beschaffung: Zei-
sel, Lieferkettengesetz, Sorgfaltspflichten in der Supply Chain verstehen und umsetzen,
Kap. 1 und 5.

14 Koch, Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Compliance, Sorgfaltspflichten und zivil-
rechtliche Haftung, MDR 2022, 1 (2) m. w.N.

15 LG M�nchen v. 10.12.2013 – 5HK O 1387/10, Siemens/Neub�rger.
16 BGH v. 9.5.2017 – 1 StR 265/17, Krauss Maffei.
17 Schockenhoff/Roßkopf/Arnold, Konzern-Compliance im Lichte neuer Sanktionsgesetze,

GWB, GwG, Datenschutz-GVO, Verbandssanktionengesetz, AG 2021, 66 (66) m. w.N.
18 Paefgen, Haftung f�r die Verletzung von Pflichten nach dem neuen Lieferkettensorgfalts-

pflichtengesetz, ZIP 2021, 2006 (2013) m. w.N. und Verweis auf das „Ision“-Urteil des
BGH ZIP, 2011, 2097 ff. Die Gesch�ftsleiter haben hinsichtlich der sie treffenden Legali-
t�tspflichten noch Rechtsvergewisserungspflichten. Danach m�sse z.B. ein Vorstand einen
fachlich qualifizierten Berater w�hlen. Der Berater muss allgemein und insbesondere un-
abh�ngig sein. Der Rat oder das Gutachten m�ssen plausibel sein, d.h. dauerhaft fixiert
und auf vollst�ndigen Tatsachen beruhen, die Maßnahme decken und keine offenen Wider-
spr�che und Begr�ndungsl�cken haben. Zudem m�sse eine umfassende Darstellung des
Sachverhalts und die Offenlegung aller erforderlichen Unterlagen erfolgt sein. Dies wird
von Paefgen wohl auch als Legal Judgement Rule bezeichnet und auf die Baustoffrecht-
sprechung verwiesen, was allerdings m�glicherweise verwirrend ist. Denn vielfach wird


